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ENTSORGUNG

Von der
Wie die Schweiz ihre
radioaktiven Abfälle zu

entsorgen gedenkt.

Jährlich fallen aus dem Betrieb

der Kernkraftwerke und aus

Medizin, Industrie und Forschung

rund 500 nf radioaktive Rohab-

fälle an. Hinzu kommen nach

Ende der Lebensdauer Abfälle aus Ë

dem Abbruch der Kernkraftwerke |

und von Forschungsanlagen.
Die zu entsorgende Gesamt-

menge dürfte sich aufgrund ak-

tualisierter Berechnungen auf

knapp 100 000 nrT belaufen.

Davon sind 80 000 m' schwach-

und mittelaktive Abfälle sowie

9000 m* hochaktive Abfälle und

Brennelemente.

Hochaktive. Alle diese Abfälle müs-

sen so entsorgt werden, dass eine Ge-

fährdung von Mensch und Umwelt

ausgeschlossen ist. Hochaktive Abfälle

verlieren ihre Radioaktivität erst nach

mehreren 100 000 Jahren. Nach dem

aktuellen Stand der Wissenschaft und

Technik stellt die geologische Tiefenla-

gerung die einzige Möglichkeit dar,

um die Abfälle langfristig und sicher

von der Biosphäre zu isolieren. In der Schweiz

gilt ein vierstufiges Konzept:

Die Abfälle werden zuerst fond/f/on/ert (be-

handelt und verpackt)

Dann werden sie während einigen Jahrzehn-

ten in einem Zwischenlager an der Oberfläche

(z. B. im ZWILAG in Würenlingen) konfro/fert

aufbewahrt. Dies ist im Fall der abgebrannten

Brennelemente nötig, weil sie zuerst abkühlen

müssen.

Später werden sie in ein geologisches Tiefen-

lager überführt; hier werden die Abfälle wäh-

rend mehreren Jahrzehnten überwacht und

können, falls nötig, mit geringem Aufwand

zurückgeholt werden,

Ist diese Beobachtungsphase erfolgreich ab-

gelaufen, wird das Tiefenlager endgültig ver-

sch/ossen.

Verursacherprinzip. In der Schweiz gilt das

Verursacherprinzip. Das heisst, die Betreiber

von Kernanlagen sind verpflichtet, die radioak-

tiven Abfälle aus ihrer Anlage auf eigene Kos-

ten sicher zu entsorgen. Zu diesem Zweck

gründeten sie 1972 die A/agra (Nationale Ge-

nossenschaft für die Entsorgung der radioakti-

ven Abfälle). Genossenschafter ist ebenfalls der

Bund, welcher für die Abfälle aus Medizin, In-

dustrie und Forschung verantwortlich ist.

Biosphäre isolieren

M

Entsorgungsnachweis. Laut gel-

tendem Atomgesetz und neuem

Kernenergiegesetz müssen die in der

Schweiz erzeugten radioaktiven Ab-

fälle grundsätzlich in der Schweiz

entsorgt werden. Seit rund 30 Jahren

befasst sich die Nagra intensiv mit

der Suche nach einem Endlager. Ein

Meilenstein wurde Ende 2002 er-

reicht, als sie dem Bund den Entsor-

gungsnachweis für die hochaktiven

Abfälle einreichte, Gemäss diesem

Bericht, dem eine vertiefte Untersu-

chung verschiedener geologischer

Formationen vorausgegangen ist, ver-

fügt der Opalinuston in einer Tiefe

von ca. 600 m im Zürcher Weinland

über die erforderlichen Eigenschaften

für eine langfristig sichere Lagerung.

Finanzierung
Der fnfsorgungsfonds bezweckt, die Kosten

für die Entsorgung der Betriebsabfälle und der

abgebrannten Brennelemente nach Ausserbe-

triebnahme eines Kernkraftwerks zu decken.

Ende 2003 belief sich das angesammelte

Fondskapital auf 1771 Mio. Franken.

Die Fntsorgunskosfen belaufen sich gemäss

neuer Ermittlung auf 12,1 Milliarden Franken

(Preisbasis 1.1.2001 Diese Zahl beinhaltet be-

reits angefallene Kosten sowie Ausgaben, wel-

che bis zur Ausserbetriebnahme der einzelnen

Kernkraftwerke anfallen ond direkt von den Be-

treibern bezahlt werden.

Der Sf/V/egungsfoncfs soll Kosten für die Still-

legung und den Abbruch von ausgedienten

Kernanlagen swie für die Entsorgung der dabei

entstehenden Abfälle decken. Ende 2003 belief

sich das angesammelte Fondskapital auf 971

Mio. Franken (2002:844 Mio.).

Die Sf///egungskosfen für die fünf schweizeri-

sehen Kernkratfwerke sowie für das Zentrale

Zwischenlager belaufen sich nach den neuen

Kostenstudien auf fast 1,9 Milliarden Franken

(Preisbasis 1.1.2001).

7: 77'efen/ager m/f mehreren S/cherhe/fsbarr/eren
2: W/rfgeste/r> 3: l/er/ü//ung m/t ßenton/f
4: Stah/behä/ter 5: Hoc/ia/rf/Ve Abfä//e

Dieser Bericht wird zurzeit von der Hauptabtei-

lung für die Sicherheit der Kernanlagen (HSK)

und den zuständigen Bundeskommissionen

technisch überprüft. Der Entscheid des Bun-

desrates zum Entsorgungsnachweis und zum

weiteren Vorgehen ist 2006 zu erwarten.

In der Beantwortung eines parlamentarischen

Vorstosses hat der Bundesrat festgehalten,
dass neben dem Zürcher Weinland weitere AI-

ternativen aufzuzeigen wären. Die Festlegung

eines Standortes wird nicht vor 2010 erwartet.

Zieltermin für die Inbetriebnahme des Tiefenla-

gers für hochaktive Abfälle ist das Jahr 2040.

Schwach- und mittelaktive. Im Schweizer

Konzept ist für die schwach- und mittelaktiven

Abfälle ein zweites Tiefenlager vorgesehen. Da

das Projekt im Nidwaldner Wellenberg in Kan-

tonsabstimmungen zweimal (1995 und 2002)

abgelehnt wurde und damit politisch gescheitert

ist, muss ein neuer Standort gesucht werden.

Das Verfahren für die Standortwahl sowie die

Kriterien sollen gemäss Bundesrat in einem

Sacbp/an festgelegt werden.

Der Entsorgungs-
nachweis

ist der Nachweis der grundsätzlichen
Machbarkeit der Entsorgung radioaktiver Ab-

fälle in einer bestimmten geologischen
Schicht. Einen solchen Nachweis verlangt das

Gesetz für Kernkraftwerke.

Bereits 1985 reichte die Nagra einen Ent-

sorgungsnachweis ein («Projekt Gewähr»),

1988 stellte der Bundesrat fest, dass damit

der Entsorgungsnachweis für die schwach-

und mittelaktiven Abfälle erbracht sei, jedoch
nicht für die hochaktiven Abfälle.

Ende 2002 reichte die Nagra dem Bund

das Projekt Opalinuston Zürcher Weinland

(Entsorgungsnachweis für hochaktive Abfäl-

le) ein. Er wird jetzt überprüft; danach (ab

Mitte 2005) ist ein öffentliches Auflagever-
fahren vorgesehen.

Der Entsorgungsnachweis ist keine atom-
rechtliche Bewilligung und bedeutet keine

Standortwahl.

Um mehr Transparenz zu schaffen, hat das

Bundesamt für Energie (BFE) drei Gremien

eingesetzt und eine neue Homepage eröff-

net: nww.enfsorgungsnacbwe/s.cb
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